
 

STADTGEMEINDE BLEIBURG 
                                 10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten 

 

 

 
 
 

Sitzungsauszug gemäß § 45 Abs. 6 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung,  
K- AGO idgF. 

 
8. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Donnerstag, den 28. Juli 2022 
im Stadtamt Bleiburg. 
 
Anwesend: 
Gemeinderatsmitglieder:  
Bgm. Stefan Visotschnig 
Vzbgm. Daniel Wrießnig 
StR. Johann Rigelnik 
StR. Markus Trampusch 
StR. Manfred Daniel 
GRin Kristina Anna Müller 
GR Daniel Thaler 
GR Mag. Johannes Lutnik 
GR Michael Wolfgang Gajschek  
GR Alexander Themel  
GR Vinzenz Kušej 
GR Franz Skutl  
GR Christian Böhm 
GR Anton Brezovnik 
GR Karl Heinz Pirker 
GR Mag. Erich Kuehs 
GR Dietmar Presitschek (Ersatzmitglied für die verhinderte GRin Sarah Klatzer, BA) 
GR Peter Breburda (Ersatzmitglied für die verhindertn GRin Linda Beatrice Stefitz,B.Sc.) 
GR Grilz Daniel (Ersatzmitglied für den verhinderten GR DI Stefan Johann Domej) 
GRin Goltnik Sonja (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Ing. Gerhard Matschek, MBA) 
GRin Juliane Roschitz (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Ing. Johann Tomitz) 
GR Dipl.- Wirt.. – Ing.-(FH) Lukas Koschutnik (Ersatzmitglied für den verhinderten Vzbgm. DI 
(FH) Hermann Enzi) 
 
Abwesend:  
Vzbgm. DI (FH) Hermann Enzi (entschuldigt) 
GRin Linda Beatrice Stefitz,B.Sc. (entschuldigt) 
GR Dominik Peter Stuck (entschuldigt) 
GRin Sarah Klatzer, BA (entschuldigt) 
GR Ing. Johann Tomitz (entschuldigt) 
GR Ing. Gerhard Matschek, MBA (entschuldigt) 
GR DI Stefan Johann Domej (entschuldigt) 
 
Vom Amt:  
Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und 
Julia Kainbacher als Protokollführer 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr          Ende: 21:00 Uhr 
 
 
Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 21.07.2022 einberufen. Die 
Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist bis auf TOP 19 öffentlich. Die Tagesordnung ist 
aus der beigeschlossenen Einladung ersichtlich. 
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V E R L A U F   D E R   S I T Z U N G 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 8. Sitzung des Gemeinderates und eröffnet die 
Sitzung. 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung wird Herr Gemeinderat Daniel Grilz, EL, vom 
Vorsitzenden des Gemeinderates als Ersatzmitglied nach den Bestimmungen der K-
AGO angelobt. 
 
Der Vorsitzende stellt mit 22 Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest und fragt an, ob gegen die 
Tagesordnung ein Einwand erhoben wird. 
  
Nachdem gegen die Tagesordnung kein Einwand erhoben wird, wird in die Tagesordnung 
eingegangen. 
 
 
Zu Punkt 1:  (Bestellung von zwei Protokollzeichnern für die Niederschrift über die  
  Gemeinderatssitzung vom 28.07.2022) 
 
Für die Mitfertigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 28.07.2022 
werden vom Gemeinderat einstimmig GR Michael Gajschek und GR Vinzenz Kušej bestellt. 
 
 
Zu Punkt 2:  (Finanzielle Situation der Stadtgemeinde Bleiburg im Jahr 2022) 
 
Der Berichterstatter bringt den Mitgliedern des Gemeinderates den Bericht zur finanziellen 
Situation der Stadtgemeinde Bleiburg 2022 zur Kenntnis: 
 
Das Schreiben wird von den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu Punkt 3:  (Aufsichtsbehördliche Feststellungen; Kenntnisnahme des  
     Schreibens des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 –  
    Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz vom 05.05.2022  
    betreffend Beschluss Rechnungsabschluss 2021) 
 
Der Vorsitzende bringt den Mitgliedern des Gemeinderates das Schreiben des Amtes der 
Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz, 
Zahl:03-VK122-5/22-2022 (003/2022) vom 05.05.2022 betreffend der aufsichtsbehördlichen 
Feststellungen zum Rechnungsabschluss 2021 zur Kenntnis: 
 
Das Schreiben wird von den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu Punkt 4:  (Bleiburger Wiesenmarkt – Abschluss Kooperationsvertrag mit der  
   Firma Gojer als Betreiber des Toilettenservice) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen vom 13.07.2022 und 
dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Der Kooperationsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
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Zu Punkt 5:  (Freiwillige Feuerwehr Bleiburg - Erweiterung des Investitions- und 
Finanzierungsplanes für das Investive Einzelvorhaben „FF-Bleiburg – 
Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 5000) 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen vom 13.07.2022 und 
dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Die Erweiterung des Investitions- und Finanzierungsplanes für das Investive Einzelvorhaben 
„FF-Bleiburg – Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 5000“ wird in der vorliegenden Fassung 
genehmigt.  
 
 
Zu Punkt 6:  (Erweiterung des Investitions- und Finanzierungsplanes für das Investive 

Einzelvorhaben „Energieeinsparung – Umrüstung auf hocheffiziente 
Straßenbeleuchtung“) 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen vom 13.07.2022 und 
dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Die Erweiterung des Investitions- und Finanzierungsplanes für das Investive Einzelvorhaben 
„Energieeinsparung – Umrüstung auf hocheffiziente Straßenbeleuchtung“ wird in der 
vorliegenden Fassung genehmigt.  
 
 
Zu Punkt 7:  (Erstellung eines Finanzierungsplanes für die Sonstige Investition „Ausbau 

ganztägige Schulform – Infrastrukturelle Maßnahmen“) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen vom 13.07.2022 und 
dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Der Finanzierungsplan wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 
 
Zu Punkt 8:  (Kenntnisnahme des Kontrollberichtes vom 14.07.2022) 
 
Der Berichterstatter bringt im Namen des Kontrollausschusses den Mitgliedern des 
Gemeinderates den Kontrollbericht vom 14.07.2022 für den Prüfungszeitraum 01.01.2022 
bis 31.03.2022 zur Kenntnis. 
 
Der Bericht des Kontrollausschusses wird von den Mitgliedern des Gemeinderates zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
Zu Punkt 9:  (11/2021 - Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 1315, KG Moos, 

Eigentümer: Manfred Somrak) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Wohnbau, Raumplanung, Energie, 
Mobilität und Digitalisierung vom 08.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 
20.07.2022 einstimmig: 
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Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschließt die Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstückes Nr. 1315, KG Moos, im Ausmaß von 3.000 m² von Grünland- für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland- Hofstelle eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes laut beiliegendem Lageplan vom 02.11.2021, welcher einen 
integrierenden Teil dieses Beschlusses darstellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei 
Vorliegen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, die entsprechende Verordnung zu 
erlassen. 
 
 
Zu Punkt 10:  (09/2021 - Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 18/5, KG 

Unterloibach, Eigentümer Raimund Berchtold) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Wohnbau, Raumplanung, Energie, 
Mobilität und Digitalisierung vom 08.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 
20.07.2022 einstimmig: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschließt die Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstückes Nr. 18/5, KG Unterloibach, im Ausmaß von 1.250 m² von Grünland- für die Land- 
und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland Dorfgebiet laut beiliegendem 
Lageplan vom 03.03.2022, welcher einen integrierenden Teil dieses Beschlusses darstellt.  
Der Bürgermeister wird zudem ermächtigt, nach Vorliegen der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung, die entsprechende Verordnung zu erlassen. 
 
 
Zu Punkt 11:  (A) Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 598/2, KG Aich, 

Eigentümer: Daniel Grillitsch 
B) Abschluss einer Vereinbarung über die widmungsgemäße Bebauung) 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Wohnbau, Raumplanung, Energie, 
Mobilität und Digitalisierung vom 08.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 
20.07.2022 einstimmig: 
 

A) Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschließt die Umwidmung einer 
Teilfläche des Grundstückes Nr. 598/2, KG Aich, im Ausmaß von 800 m² von Grünland- 
für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland Dorfgebiet laut 
beiliegendem Lageplan vom 03.03.2022, welcher einen integrierenden Teil dieses 
Beschlusses darstellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei Vorliegen der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung, die entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 
B) Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 
 
Zu Punkt 12:  (A) 10/2021 – Umwidmung der Parzellen Nr. 450 und 446, KG Rinkenberg; 

Eigentümer: Walter Rehbein und r.k. Kirche Rinkenberg 
 B) Abschluss einer Vereinbarung über die widmungsgemäße Nutzung 

sowie den ordnungsgemäßen Rückbau) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Wohnbau, Raumplanung, Energie, 
Mobilität und Digitalisierung vom 08.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 
20.07.2022 einstimmig: 
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A) Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschließt die Umwidmung der 
Grundstücke Nr. 450 und 446, KG Rinkenberg, im Ausmaß von insgesamt 20.949 m² 
von Grünland- für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland 
- Photovoltaikanlage laut beiliegendem Lageplan vom 12.10.2021, welcher einen 
integrierenden Teil dieses Beschlusses darstellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
bei Vorliegen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, die entsprechende Verordnung 
zu erlassen. 

 
B) Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 
 
Zu Punkt 13:  (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ruden in Bezug auf 

die gemeinsame Nutzung des bestehenden Altstoffsammelzentrums in 
Ruden) 

 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Bestattung 
und Integration vom 05.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 
einstimmig: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde ist grundsätzlich für die Verlegung der 
Sperrmüllsammlung (Abgabestelle Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Bleiburg) ab 
01.01.2023 zum Altstoffsammelzentrum in Ruden. Diese interkommunale Zusammenarbeit 
soll eine Verbesserung des Service für die Entsorgung von Altstoffen und Problemstoffen 
sein.  
Die genauen Modalitäten sollen in einer eigenen Vereinbarung beschlossen werden. Weitere 
Information zu den Kosten des Flugdaches, den Personalkosten und zum zukünftigen 
Kostenbeitrag der Stadtgemeinde Bleiburg sollen erhoben werden. Danach soll im Ausschuss 
für Umwelt, Klima- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Bestattung und Integration noch einmal 
über diesen Punkt und die nötige Vereinbarung beraten werden. 
 
 
 
Zu Punkt 14:  (Änderung des Prioritätenplans des ländlichen Wegenetzes in der Ortschaft 

St. Margarethen) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, Bestattung 
und Integration vom 05.07.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 
einstimmig: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschließt im Zuge des Projekts „St. 
Margarethner Straße“ den Prioritätenplan dahingehend zu ändern, dass als nächstes die 
Sanierung (St. Margarethner Straße 4. Bauabschnitt) ab dem Gehöft Tomasch Alois bis zum 
St. Margarethner Graben (Abzweigung Kolenik) und danach der Bereich (St. Margarethner 
Straße 5. Bauabschnitt) zwischen dem St. Margrethner Graben bis zu Landesstraße saniert 
werden soll. 
 
Seitens des Stadtamtes, sollen Kostenschätzungen bei der Abteilung 10 - Land- und 
Forstwirtschaft Verkehrserschließung ländlicher Gebiete (Ing. Jutta Holzfeind) hinsichtlich der 
Änderung der Bauabschnitte eingeholt werden, damit diese als Unterlage für die zukünftigen 
Budgetplanungen der Stadtgemeinde Bleiburg verwendet werden können. 
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Zu Punkt 15:  (Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung mit der 
Wassergemeinschaft Matschek/Dobnig/Fleiß/Matschek über den Anschluss 
an die Gemeindewasserversorgungsanlage Bleiburg Süd-Nord in der KG 
Aich.) 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 
 
Zu Punkt 16:  (Erlassung einer Verordnung, mit welcher die Tarife für die schulische 

Tagesbetreuung neu festgelegt werden) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 
 
Zu Punkt 17:  (Nominierung der Vertreter der Stadtgemeinde Bleiburg in der 

Mitgliederversammlung des Abwasserverbandes Völkermarkt-Jaunfeld.) 
 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg nominiert als Vertreter der Stadtgemeinde 
Bleiburg in den Organen des Abwasserverbandes Völkermarkt-Jaunfeld: 
 
a) in der Mitgliederversammlung: 
 

Stadtrat Johann Rigelnik Ersatz: Stadtrat Manfred Daniel 
Stadtrat Markus Trampusch Ersatz: Gemeinderat Daniel Thaler 

 
 
Zu Punkt 18:  (Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Gestattungsvertrag vom 

30.10.2014 abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Bleiburg, 10. 
Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg und der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-
Aktiengesellschaft, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt. (E-Tankstelle 
Marktwiese)) 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2022 einstimmig: 
 
Die Zusatzvereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 

Vorbemerkung zu Punkt 19: 
Da es sich bei TOP 19 um Personalangelegenheiten handelt, wird dieser Punkt 
in „NICHT ÖFFENTLICHER SITZUNG“ behandelt. 
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Selbstständige Anträge gem. § 41 der K-AGO: 
 

 
Von den Mitgliedern der SPÖ-Gemeinderatsfraktion werden folgende Anträge 
eingebracht: 

 

• Aufstellung von Sitzbänken für die ältere Generation 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Wasserwirtschaft, Tourismus und Freibad zugewiesen. 
 

• Überarbeitung und Anpassung des Leitsystems für die Stadtgemeinde Bleiburg 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Straßen, Wirtschaftshof, Sport und Wirtschaft zugewiesen. 
 

• Reduzierung der Beleuchtung in den Nachtstunden 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Straßen, Wirtschaftshof, Sport und Wirtschaft zugewiesen. 
 

• Evaluierung über den Betrieb des Freibades 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Wasserwirtschaft, Tourismus und Freibad zugewiesen. 
 
 
Von den Mitgliedern der EL-Gemeinderatsfraktion werden folgende Anträge 
eingebracht: 
 

• 70er Beschränkung auf der Mittlerner Landesstraße auf Höhe Kohlbach 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Straßen, Wirtschaftshof, Sport und Wirtschaft zugewiesen. 
 

• Fahrverbot Heiligengraberstraße für Bewohner der Ortschaften Schilterndorf und 
Wiederndorf aufheben 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Straßen, Wirtschaftshof, Sport und Wirtschaft zugewiesen. 
 

• Beschriftung Milka Hartmann Platz 
 

In Entsprechung des § 41 Abs. 4 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung K-AGO wird 
dieser Antrag dem Ausschuss für Straßen, Wirtschaftshof, Sport und Wirtschaft zugewiesen. 
 
Nachdem keinerlei Wortmeldungen mehr vorliegen und die Tagesordnung erschöpft ist, dankt 
der Vorsitzende für die Teilnahme und schließt die Sitzung. 
 
 
 


